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Antrag 

der Abgeordneten Oskar Atzinger, Ramona Storm, Markus Walbrunn und Fraktion 
(AfD) 

Liebe zur bayerischen Heimat und zum deutschen Volk – Morgendliches Singen 
des Bayernliedes und der Nationalhymne an bayerischen Schulen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, die Kenntnisse über das Bayernlied sowie die 
deutsche Nationalhymne an den staatlichen Schulen Bayerns intensiv zu fördern. Beide 
Hymnen sollen künftig, durch allmorgendliches Singen vor dem Unterricht, zum festen 
Bestandteil der Schulkultur in Bayern werden. 

 

 

Begründung: 

Im Koalitionsvertrag von CSU und FREIE WÄHLER für die 19. Legislaturperiode wird 
die Einführung einer sogenannten Verfassungsviertelstunde an staatlichen Schulen er-
wähnt. Laut Aussagen des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus soll damit zum 
Schuljahr 2024/2025 begonnen werden. 

In Art. 131 der Bayerischen Verfassung steht in Abs. 3: „Die Schüler sind im Geiste der 
Demokratie, in der Liebe zur bayerischen Heimat und zum deutschen Volk und im Sinne 
der Völkerversöhnung zu erziehen.“ 

Erziehung zur Liebe zur bayerischen Heimat und zum deutschen Volk genießen folglich 
in Bayern Verfassungsrang. 

Um diesem Verfassungsauftrag daher gerecht zu werden, schlagen wir als Vorberei-
tung auf die noch einzuführende „Verfassungsviertelstunde“ das morgendliche und ge-
meinschaftliche Singen des Bayernliedes sowie der Nationalhymne an staatlichen 
Schulen vor. Aus Gründen der Zeitökonomie entscheiden die Schulen jeweils individu-
ell, welche Hymne am jeweiligen Morgen gesungen wird.  

Als die Nationalhymne der Weimarer Republik im Jahr 1952 zur Hymne der Bundesre-
publik Deutschland bestimmt worden war, beschloss der Landtag einstimmig, dass die 
Deutschlandhymne und das Lied „Für Bayern“ in den Schulen gelehrt werden sollten. 
Die damalige Staatsregierung (Große Koalition aus CSU und SPD) vollzog den Be-
schluss des Landtags am 3. März1953.  

Diesen Landtagsbeschluss gilt es heute wieder mit Leben zu füllen. 

Für ein positives Bekenntnis unserer Kinder zur bayerischen Heimat und deutschen 
Nation sind die Behandlung der Lieder und ihrer geschichtlichen Hintergründe im Un-
terricht sowie das gemeinsame Singen im Kreise der gesamten Schüler- und Lehrer-
schaft gemeinschafts- und identitätsbildend. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Bildung und Kultus 

Antrag der Abgeordneten Oskar Atzinger, Ramona Storm, Markus Walbrunn und 
Fraktion (AfD) 
Drs. 19/70 

Liebe zur bayerischen Heimat und zum deutschen Volk - Morgendliches Singen 
des Bayernliedes und der Nationalhymne an bayerischen Schulen 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatterin: Ramona Storm 
Mitberichterstatter: Kristan Freiherr von Waldenfels 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Bildung und Kultus federführend zuge-
wiesen. Weitere Ausschüsse haben sich mit dem Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 3. Sitzung am  
25. Januar 2024 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 SPD: kein Votum 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Dr. Ute Eiling-Hütig 
Vorsitzende 

 



 

19. Wahlperiode 22.02.2024 Drucksache 19/514 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 

 

Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Oskar Atzinger, Ramona Storm, Markus Walbrunn und 
Fraktion (AfD) 

Drs. 19/70, 19/469 

Liebe zur bayerischen Heimat und zum deutschen Volk – Morgendliches Singen 
des Bayernliedes und der Nationalhymne an bayerischen Schulen 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Tobias Reiß 

I. Vizepräsident 

 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Tobias Reiß



Erster Vizepräsident Tobias Reiß: Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 2:

Abstimmung

über eine Verfassungsstreitigkeit und Anträge, die gem. § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak­

tionen verweise ich auf die Liste.

(Siehe Anlage)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim­

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der GRÜNEN, der SPD, der 

FREIEN WÄHLER, der CSU und der AfD. Enthaltungen? Gegenstimmen? – Keine. 

Damit übernimmt der Landtag diese Voten.
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